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Begrüßung
Prof. Dr. Ralf Kreikebohm, Geschäftsführer Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Röhmann,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

seien Sie herzlich willkommen bei uns im Hause der Deut-
schen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover. Wir sind 
eine Institution, die viel mit dem heutigen Thema, die viel mit 
dem Alter zu tun hat. Wir sichern für den weitaus größten Teil 
aller Arbeitnehmer*innen den Lebensunterhalt in der Nach-
Arbeitsphase – nachdem ja in der Regel für viele Jahrzehnte 
Beiträge in dieses Umlagesystem der Alterssicherung ent-
richtet wurden. 

Aber wir sind nicht nur „Rentenversorger“, wir kümmern uns 
bekanntlich auch mit rehabilitativen und zunehmend auch 
präventiven Leistungen darum, dass Menschen möglichst 
lange ihre Berufstätigkeit ausüben können. Insofern hat mir 
ein Satz auf Ihrer Einladung besonders gut gefallen: „Viele äl-
tere Beschäftigte geben an, gerne länger arbeiten zu wollen, 
da sie großen Spaß an der Arbeit hätten und sich körperlich 
in der Lage fühlten.“ Dabei wollen wir sie im Rahmen unseres 
gesetzlichen Auftrages nach Kräften unterstützen.

Dass wir heute mehr dieser älteren Beschäftigten im Arbeits-
leben haben, ist inzwischen Allgemeingut geworden. Das 
betrifft auch unser Haus, in dem das Durchschnittsalter der 
Beschäftigten auf 47 Jahre angestiegen ist und in dem wir 
uns sehr intensiv damit beschäftigen, wie wir unsere älteren 
Mitarbeiter*innen gesund und leistungsfähig halten kön-
nen. Gut ausgebaute Angebote des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements sind daher für uns selbstverständlich. 
Andererseits bemühen wir uns, als attraktiver Arbeitgeber, 
junge Menschen anzusprechen, zu uns zu kommen. Das tun 
wir zum Beispiel, indem wir Telearbeitsplätze anbieten, und 
zwar nicht nur für junge Mütter und Väter, sondern für alle 
Mitarbeiter*innen, sofern dies organisatorisch möglich ist. 
Über 450 Mitarbeiter*innen üben ihre Tätigkeit bereits jetzt 
ganz oder überwiegend außerhalb dieser Büros aus, die uns 
hier umgeben. Wir unterstützen dies mit Fortbildungsange-
boten, die sich dem Thema „Führen aus der Entfernung“ wid-
men. „Bleiben Sie in Kontakt“ ist ein Weiterbildungsangebot 
für Führungskräfte, die für Beschäftigte auf Distanz verant-
wortlich sind. 

Für unsere Versicherten sind wir nicht erst da, wenn die Ren-
te bevorsteht und der Altersrentenantrag hier eingeht; nein, 
Versicherte aller Altersgruppen können gesundheitliche 
Einschränkungen aufweisen und dann stehen wir ihnen mit 
präventiven und insbesondere rehabilitativen Leistungen 
bei. Wir verfügen hier über ein hervorragendes Angebot an 

Rehabilitationskliniken für alle wichtigen Erkrankungen, die 
eine evidenzbasierte, an Behandlungsleitlinien orientierte, 
qualitätsgesicherte Rehabilitation anbieten. Dazu gehören 
auch vier eigene sehr gut aufgestellte Einrichtungen hier in 
Niedersachsen: in Bad Rothenfelde, in Bad Pyrmont, in Bad 
Eilsen und in Clausthal-Zellerfeld. Die Unterstützung bei der 
Rückkehr in das Erwerbsleben durch die sogenannte medi-
zinisch-beruflich orientierte Rehabilitation, ergänzt um ein 
Fallmanagement unseres Reha-Fachberatungsdienstes trägt 
gute Erfolge. Mein Plädoyer an Sie: nutzen Sie die Chancen, 
die die medizinische Rehabilitation gerade bei chronischen 
Erkrankungen oder als Anschlussrehabilitation nach Kran-
kenhausbehandlung bietet. 

Wenn sich die Leistungsfähigkeit für den bisherigen Beruf 
mit medizinischen Leistungen nicht mehr wiederherstellen 
lässt, erbringen wir Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. 
Damit ermöglichen wir es unseren Versicherten, ausgestattet 
mit neuen beruflichen Kompetenzen, wieder eine dauerhafte 
Erwerbstätigkeit auf einem leidensgerechten Arbeitsplatz 
auszuüben. 

Auch hier sehen wir, was die Altersstruktur betrifft, bereits 
Veränderungen. Waren vor zehn Jahren Rehabilitanden, die 
das 60. Lebensjahr vollendet hatten, in den Rehabilitations-
kliniken eher die Ausnahme, steigt ihr Anteil inzwischen 
deutlich an. Auch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
werden zunehmend für Versicherte erbracht, die das 50. 
Lebensjahr bereits vollendet haben. Das politisch gewollte 
steigende Rentenzugangsalter der letzten Jahre zeigt seine 
Wirkungen. 

Mit dem sogenannten Flexirentengesetz, das aktuell in Form 
einer Formulierungshilfe mit einem Erarbeitungsstand vom 
18.07.2016 vorliegt, will der Gesetzgeber dem Rechnung tra-
gen, dass mehr und mehr ältere Menschen in Deutschland 
länger arbeiten wollen und zur Vermeidung von Rentenab-
schlägen zum Teil auch aus wirtschaftlichen Gründen län-
ger arbeiten müssen. Mit diesem Gesetz sollen sie bessere 
Möglichkeiten erhalten, ihren Übergang in den Ruhestand 
flexibel, selbstbestimmt und gemäß ihren individuellen Le-
bensentwürfen zu gestalten. Dies betrifft insbesondere die 
Kombinierbarkeit von Einkommen aus Teilzeitarbeit und 
vorgezogener Altersrente oder die frühzeitige Möglichkeit 
zum Ausgleich von Rentenabschlägen, die sich bei einem 
früheren Renteneintritt ergeben können. Erwerbstätige sol-
len zudem besser dabei unterstützt werden, individuelle 
Gesundheitsrisiken, die ihre Erwerbsfähigkeit langfristig ge-
fährden, früh zu erkennen und zu vermeiden. Die Gesundheit 
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und damit zugleich die Erwerbsfähigkeit der Versicherten soll 
durch verbesserte Leistungen der Prävention, Rehabilitation 
und Nachsorge geschützt und gesichert werden, damit sie im 
Erwerbsleben gesünder älter werden – ein ganz wichtiges er-
gänzendes Ziel des Gesetzgebungsvorhabens. 

Die Rentenversicherung wird im Sozialgesetzbuch VI in § 14 
eine umfassende Präventionsnorm erhalten, die dem Rech-
nung tragen wird , dass Prävention zukünftig noch wichtiger 
werden wird, um den zu erwartenden Anstieg der Krankheits- 
und Rehabilitationskosten einzudämmen und die Erwerbstä-
tigkeit der Versicherten so früh wie möglich sichern zu kön-
nen. Daher werden die zuständigen Rehabilitationsträger 
und damit auch wir verstärkt Präventionsleistungen an unse-
re Versicherten erbringen können, sozusagen in Ergänzung 
des bereits geltenden Grundsatzes „Prävention vor Rehabili-
tation vor Rente“. Näheres wird noch in gemeinsamen Richt-
linien der Rentenversicherung geregelt, die bis zum Sommer 
des nächsten Jahres zu erarbeiten sind. Ich freue mich jeden-
falls darauf, dass unsere Möglichkeiten für gesundheitliche 
Interventionen zukünftig bereits dann erfolgen können, 
wenn Versicherte erste gesundheitliche Beeinträchtigungen 
aufweisen und nicht erst dann, wenn ihre Erwerbsfähigkeit 
„erheblich gefährdet“ ist, ein Zeitpunkt, in dem Chronifizie-
rungsprozesse bereits weit fortgeschritten sind und häufig 
keine Rückkehr an den alten Arbeitsplatz mehr möglich ist. 

Weiterhin freue ich mich auch, dass die Nachsorgemöglich-
keiten der Rentenversicherung durch einen neuen § 17 SGB 
VI erweitert werden sollen. Die Rentenversicherung erbringt 
jährlich über 900.000 Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation. Körperliche und psychosomatische Erkrankungen ver-

langen in der Regel eine gesundheitsbezogene Veränderung 
des bisherigen Lebensstils von den betroffenen Versicherten. 
Vielfach können die notwendigen Veränderungen im Rahmen 
der im Durchschnitt ja nur gut dreiwöchigen Leistung nicht 
ausreichend verfestigt werden. Wir alle wissen ja, wie schwie-
rig es ist, den Lebensstil unter Gesundheitsaspekten nachhal-
tig zu verändern, sodass eine Nachsorge im Anschluss an die 
Leistung zur Teilhabe einen ganz bedeutenden Einfluss auf 
deren Erfolg und damit die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit 
hat. Es ist daher von großer Bedeutung, dass der Gesetzgeber 
diesem Zusammenhang Rechnung trägt und eine besondere 
Norm nur für Nachsorgeleistungen schaffen wird, die wir mit 
gemeinsamen Richtlinien der Rentenversicherung zukunfts-
weisend ausgestalten werden.

Ich hoffe, Ihnen verdeutlicht zu haben, dass wir als Renten-
versicherung ein besonderes Interesse daran haben, dass die 
Arbeitnehmer*innen möglichst lange gesund und leistungs-
fähig bleiben und autonom entscheiden können, welche Art 
des Übergangs in den Ruhestand sie sich wünschen. Gerade 
ein langes Erwerbsleben sichert eine auskömmliche Ren-
tenhöhe und eine weiterhin hohe Akzeptanz der Institution 
Gesetzliche Rentenversicherung, eine Institution, die bereits 
eine über 125-jährige Tradition aufweist. Mit unseren rehabi-
litativen und zukünftig verstärkt präventiven Leistungen wol-
len wir gern einen Beitrag hierzu leisten. 

Ich freue mich, dass die heutige Veranstaltung in den Räumen 
der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover 
durchgeführt wird. Ich wünsche Ihnen viele neue Erkennt-
nisse und einen spannenden Erfahrungsaustausch.
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Grußwort
Jörg Röhmann, Niedersächsischer Staatssekretär für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

- Es gilt das gesprochene Wort -

„Erst die Arbeit und dann?!“ lautet der Titel der heutigen Ver-
anstaltung. Nun, diese Frage stellen wir uns vielleicht alle mal 
hin und wieder. Und natürlich sind wir froh, wenn wir auch 
im höheren Alter möglichst gesund und motiviert unserer 
Arbeit nachgehen können.

„Arbeit und Gesundheit im Alter“ – dies wird für eine älter 
werdende Gesellschaft mit einem höheren Renteneinstieg-
salter immer bedeutsamer. Gerade für ältere Menschen gilt: 
Gesundheit ermöglicht Teilhabe – auch am Erwerbsleben. 
Und andererseits ermöglicht uns Erwerbstätigkeit neben Teil-
habe und Existenzsicherung auch Anerkennung, Freude und 
Bestätigung. Das wäre also der Idealfall.

Wir alle wissen: Die gesellschaftlichen und gesundheitspo-
litischen Entwicklungen der vergangenen Jahre und der 
demografische Wandel haben zu einem Strukturwandel in 
Deutschland geführt. Dies stellt unsere Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. 

Eine davon ist die Sicherung der Fachkräfteversorgung der 
Unternehmen. Die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer*innen 
hat in den letzten Jahren erfreulicherweise zugenommen. So 
ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit der Anteil der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Altersgrup-
pe der 60- bis unter 65- Jährigen stetig angestiegen, allein 
in Niedersachsen von 15,2% im Jahr 2006 auf 34% im Jahr 
2014. 

Dieser positive Trend ist allerdings durch die Erleichterung des 
vorzeitigen Renteneintritts für langjährig Versicherte ab dem 
01.07.2014, der sogenannten „Rente mit 63“, vorerst gebremst 
worden. Eine Entwicklung, die absehbar nicht von Dauer sein 
wird, denn der Renteneinstieg für langjährig Versicherte wird 
sich schrittweise hinauszögern bis hin zur vorgesehenen Le-
bensarbeitszeit von 67 Jahren. Dadurch wird der Anteil der 
älteren Arbeitnehmer*innen an der Gesamtbeschäftigungs-
zahl wieder deutlich ansteigen. Prognostiziert wird, dass von 
2014 bis 2030 die Zahl der 60- bis unter 65 -Jährigen allein 
in Niedersachsen um rund 126.000 wachsen wird. Das hat 
Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer*innen.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Wachs-
tum und der Wohlstand Deutschlands zukünftig wesentlich 
vom Erhalt und der Verbesserung der Erwerbstätigkeit ge-
rade auch der älteren Arbeitnehmer*innen abhängig sein 
werden. Die Erhöhung der Beschäftigungsquote älterer 

Arbeitnehmer*innen ist deshalb ein wichtiger Baustein zur 
Fachkräftesicherung für die Zukunft.

Die Basis eines gesunden Unternehmens besteht in einer moti-
vierten und gesunden Belegschaft, denn Arbeitnehmer*innen 
sind keine Kostenfaktoren, sondern die Ressourcen von Un-
ternehmen. Ohne sie kann kein Unternehmen erfolgreich 
bestehen. Die Gesundheit der Beschäftigten sollte daher 
grundsätzlich im Interesse einer jeden Arbeitgeberin und 
eines jeden Arbeitgebers stehen. Einige haben dies erkannt, 
andere betreiben eine Personalpolitik, die im Krankheitsfall 
nach neuen gesunden Mitarbeiter*innen strebt anstatt die 
kranken Mitarbeiter*innen wieder einzugliedern. 

Aus diesem Grund hat es der Gesetzgeber bereits die gesetz-
liche Verpflichtung des Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments, kurz BEM, eingeführt, um eben diese Integration der 
kranken Beschäftigten zu fördern. Letztendlich soll immer 
erreicht werden, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt und 
die Arbeitnehmer*innen langfristig in den Betrieb integriert 
wird.

Arbeitgeber mit Weitblick wissen das Know-how ihrer lang-
jährigen Mitarbeiter*innen zu schätzen und versuchen, die 
Arbeitsfähigkeit ihrer Beschäftigten so lange und so gut wie 
möglich zu erhalten. Aber auch die Arbeitnehmer*innen pro-
fitieren von einem frühzeitig eingeleiteten BEM. Die Gefahr, 
aufgrund dauerhafter gesundheitlicher Einschränkungen an 
seinem Arbeitsplatz nicht mehr tätig sein zu können, letzt-
endlich die Arbeit zu verlieren und in die Arbeitslosigkeit 
abzugleiten, kann durch ein rechtzeitig durchgeführtes BEM 
deutlich vermindert werden.

Um ein gesundes Arbeiten zu fördern, kommt deshalb der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung und insbesondere dem 
BEM erhebliche Bedeutung zu. 

Untersuchungen zum Stand der Umsetzung des BEM in den 
Betrieben machen allerdings deutlich, dass gerade bei klei-
nen und mittleren Betrieben, kurz KMU, noch besonderes 
Umsetzungspotential besteht. Ursächlich hierfür ist haupt-
sächlich die Unkenntnis darüber, wie das BEM in den Betrie-
ben etabliert werden kann. Dies ist insofern nachvollziehbar, 
weil in vielen KMU nicht die personellen Ressourcen vorhan-
den sein können wie in Großbetrieben oder Konzernen, die 
mittlerweile ganze Stabstellen mit der Gesundheitsförde-
rung und dem BEM ihrer Mitarbeiter*innen beschäftigen. Für 
Niedersachsen sind jedoch diese KMU strukturbestimmend. 
Statistisch gesehen gehören 99,7% der niedersächsischen 
Unternehmen zu den KMU, in denen 72% der Beschäftigten, 
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also rund 1,7 Millionen Menschen, arbeiten. Daraus ergibt 
sich ein hohes wirtschaftliches und personelles Potential, das 
es zu fördern gilt.

Mit dem Mitte des Jahres 2015 verabschiedeten Präventi-
onsgesetz sind die Voraussetzungen dafür geschaffen wor-
den, dass die Gesundheit der Menschen in jedem Alter und 
jeder Lebenswelt – so auch im Setting Betrieb – unterstützt 
wird. Hier stehen hauptsächlich die gesetzlichen Sozialversi-
cherungsträger in der Verantwortung, im Rahmen der ihnen 
obliegenden Präventionsaufgaben, die Betriebe umfassend 
und kostenlos zur Einführung und Umsetzung von Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung und zum Arbeitsschutz der 
Beschäftigten zu beraten. 

Insbesondere den Rentenversicherungsträgern kommt da-
bei die Aufgabe zu, Unterstützung bei der Ein- und Durchfüh-
rung des betrieblichen Eingliederungsmanagements zu lei-
sten. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf Beschäftigte 
in KMU gelegt werden.

Die Deutsche Rentenversicherung kommt ihrer Verpflich-
tung nach, indem sie mit ihrem bundesweiten Firmenser-
vice Arbeitgeber, Betriebs- und Werkärzte, Betriebsräte und 
Schwerbehindertenvertretungen in allen Fragen der Ren-
tenversicherung, insbesondere auch zu dem Thema gesun-
de Beschäftigte – also auch zum BEM –, kostenlos berät und 
unterstützt. Das BEM soll Bestandteil eines Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements sein, das auch den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sowie die Betriebliche Gesundheitsförde-
rung der GKV im Sinne des § 20b SGB V umfasst. Ich spreche 
hier aus eigener Erfahrung, denn auch die niedersächsische 
Landesverwaltung widmet sich dem Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement. Und auch für mein Haus, dem Nieder-
sächsischen Sozialministerium, sehe ich dies als wichtige 
Aufgabe. 

Heute Nachmittag wird es noch um ein weiteres und immer 
wichtiger werdendes Thema gehen: Um die psychische Ge-
sundheit am Arbeitsplatz. Aus Sicht des Arbeitsschutzes stellt 
dabei die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 
ein zentrales Instrument dar. Mit dieser Gefährdungsbeurtei-
lung sollen präventive Ansätze verfolgt werden. Es kommt 
hier nicht darauf an, bereits vorhandene oder sich abzeich-
nende Erkrankungen zu bekämpfen, sondern präventiv ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das die psychische Gesundheit 
fördert. Besonders hinzuweisen ist in diesem Zusammen-
hang auch darauf, dass Maßnahmen der Verhältnispräventi-
on Vorrang haben. Es kommt also zunächst darauf an, bela-
stende Faktoren zu vermeiden oder zu verringern. Erst wenn 
dies nicht hinreichend möglich ist, sind verhaltenspräventive 
Maßnahmen zu ergreifen. Durch diese sollen dann die Be-
schäftigten zur besseren Bewältigung der Belastungen befä-

higt werden. Zur Frage der Arbeitsfähigkeit: Im Sinne des Ar-
beitsschutzes müssten im Grunde schon beim Einstieg in das 
Berufsleben die Arbeitsplätze altersgerecht gestaltet werden. 
Dadurch können spätere Einschränkungen in der Arbeitsfä-
higkeit vermieden werden.

Ich komme damit zum Satzteil „… und dann?!“ des heutigen 
Programmtitels. 

Der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand ist ein 
Schritt, der für viele auch eine Herausforderung darstellt. Es 
ist erfreulich, dass ein Großteil der Bevölkerung heute ein 
sehr hohes Alter erreicht – und das bei guter Gesundheit. 
Unzweifelhaft ist Altern ein normaler physiologischer Prozess 
und keine Krankheit. Das Altern geht auch nicht zwangsläufig 
mit Krankheit und Gebrechlichkeit einher. Vielmehr erfreuen 
sich viele ältere Menschen einer guten Gesundheit und ei-
ner hohen Lebensqualität. Wir alle wünschen uns genau das 
– möglichst gesund, unabhängig und selbstbestimmt älter 
zu werden. Vielleicht müssen wir auch unser Altersbild über-
denken und genau dieser Vielfältigkeit und den unterschied-
lichen Wünschen und Bedürfnissen stärker Rechnung tragen. 
Dies gilt auch vor dem Hintergrund der Forderung aus dem 
Präventionsgesetz: „… zur Verminderung sozial bedingter 
sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesundheits-
chancen…“ beizutragen.

Nicht umsonst lautet das erste Ziel des Nationalen Gesund-
heitsziels „Gesund älter werden“ folgendermaßen: „Die gesell-
schaftliche Teilhabe älterer Menschen ist gestärkt. Mangeln-
de Teilhabe wird erkannt und gemindert“. Dazu gehört eben 
auch, dass Menschen ihre gesellschaftliche Teilhabe ausüben 
können, beispielsweise durch Mitgliedschaften in Vereinen, 
Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliches Engagement. Die 
Realität im Rentendasein ist oft anders als die Vorstellung, 
die man davon einmal hatte. Nicht wenigen fällt nach einiger 
Zeit die Decke auf den Kopf. Gerade für Menschen, die im Be-
ruf sehr engagiert sind, ist es wichtig, sich früh genug damit 
zu befassen, was im Ruhestand auf sie zukommt. Je verant-
wortungsvoller der Job ist, umso größer ist die Gefahr, in eine 
Krise zu rutschen und das Gefühl zu haben, nicht mehr ge-
braucht zu werden und keine Anerkennung mehr zu spüren. 
Wer sich für das Gemeinwohl engagiert, leistet nicht nur et-
was für andere, sondern er hat auch selbst etwas davon. Die 
ehrenamtlich Aktiven verweisen darauf, dass sie bei ihrem 
Engagement interessante Kontakte knüpfen, neue Eindrücke 
gewinnen, die hilfreich für ihren Alltag sind und dass Freude 
und Spaß ebenfalls nicht zu kurz kommen.Deshalb fördert 
das Land das freiwillige Engagement in vielfältiger Form 
– auch durch die Unterstützung von Freiwilligenagenturen. 
Die Aufgabe von Freiwilligenagenturen in den Kommunen 
besteht vielfach auch darin, Menschen im Hinblick auf ein 
mögliches Ehrenamt im Ruhestand zu beraten. Sie kommen 
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daher als Anlaufstelle für Personen, die sich Gedanken darü-
ber machen, wie sie die Phase nach dem aktiven Arbeitsleben 
gestalten wollen, gut in Betracht. Viele von ihnen bieten Bera-
tung auch für Menschen an, die bald aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden werden. Die Mitarbeiter*innen der Freiwilligen-
agenturen können aufzeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten 
sind, sich zum Beispiel im Ehrenamt zu engagieren. 

Gesund und aktiv älter werden – dies ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Um dieser Forderung gerecht zu wer-

den, sind wir alle gefragt: Die Politik, die Wirtschaft und die Zi-
vilgesellschaft. Dies spiegelt sich in der Auswahl der Themen 
und der jeweiligen Referentinnen und Referenten wieder. Ich 
danke der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, 
der Deutschen Rentenversicherung Hannover-Braunschweig 
und der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie 
für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. sowie allen Expertinnen 
und Experten dafür, dass Sie das Thema aufgegriffen haben.
Und ich wünsche Ihnen allen eine interessante Veranstaltung 
mit anregenden Diskussionen.
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Arbeit und Alter –  
Bedeutung von Gesundheit, Motivation und Arbeitsfähigkeit
Prof. Dr. med. Hans Martin Hasselhorn, Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft, Bergische Universität Wuppertal

Die Arbeitswelt wandelt sich, die Erwerbsbevölkerung al-
tert und das Arbeitskräfteangebot wird von nun an deutlich 
schrumpfen. Absehbar ist, dass Beschäftigte künftig länger 
erwerbstätig bleiben. Bisher allerdings erfolgt der Erwerbs-
austritt meist deutlich vor Erreichen des Regelrenteneintritts-
alters. Welches sind die Gründe hierfür und welche Rollen 
spielen Arbeit und Gesundheit? Zu diesen Fragestellungen 
werden ein konzeptionelles Denkmodell sowie Ergebnisse 
der lidA-Studie vorgestellt und diskutiert.

Das “lidA Denkmodell zu Arbeit, Alter und Erwerbsteilhabe” 
wurde im Rahmen der lidA-Kohortenstudie entwickelt. Ziel 
des Modells ist, komplexe Zusammenhänge der Erwerbs-
teilhabe im höheren Erwerbsalter verstehbar zu machen. 
Es visualisiert die Determinanten der Erwerbsteilhabe in elf 
‚Domänen‘ und setzt sie in Bezug zueinander. Die Domänen 
‚Arbeit‘ und ‚Gesundheit‘ nehmen zwar zentrale Positionen 
ein, sind allerdings keine direkten Determinanten der Er-
werbsteilhabe. Stattdessen wird ihr Einfluss vermittelt durch 
‚Arbeitsfähigkeit‘ und ‚Motivation, erwerbstätig zu sein‘. Fer-
ner verdeutlicht das Denkmodell vier Charakteristika des Er-
werbsausstiegs: dessen Komplexität, Prozesshaftigkeit, Indi-
vidualität und Struktureller Rahmen.

Das „lidA-Denkmodell zu Arbeit, Alter und Erwerbsteilhabe“ mit 
seinen elf „Domänen“

Im Beitrag werden Daten der beiden lidA-Erhebungswellen 
2011 und 2014 genutzt, um Aussagen des Modells beispiel-
haft zu untersuchen.

Das lidA-Denkmodell impliziert Präventionsgrundsätze und 
-ansätze. Wenn z. B. Unternehmen in der Komplexität des Ge-
schehens die diversen (pull- und push-) Funktionen der ‚Ar-
beit‘ (er)kennen, können sie gezielt zum längeren Erwerbs-
verbleib älterer Beschäftigter beitragen und auch frühzeitiger 
individuelle Risiken eines verlängerten Erwerbslebens erken-
nen.

Literatur beim Verfasser

FACHVORTRÄGE
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Den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand gestalten
Prof. Dr. Gerhard Naegele, Forschungsgesellschaft für Gerontologie e. V., Institut für Gerontologie an der TU Dortmund

Der Beitrag beschäftigt sich aus sozialwissenschaftlicher 
Sicht und empirisch unterfüttert mit aktuellem Datenmate-
rial (u.a. aus laufenden Forschungsarbeiten des Verfassers) 
mit dem Übergang vom Erwerbsleben in die Rente mit Fokus 
auf die Sicht der Beschäftigten. Begonnen wird mit einem 
knappen Überblick über die derzeit praktizierten Berufs-
austrittsformen in Deutschland, die nach wie vor einen (zu) 
hohen Anteil an Frühverrentungen aufweisen – eingebettet 
in eine kurze sozialpolitische Einschätzung. Es folgt ein eben-
falls knapper Überblick über die sozialwissenschaftlichen 
Diskussionszugänge zum altersbedingten Berufsaustritt, wo- 
bei psychologische, soziologische und sozialpolitikwissen-
schaftliche Ansätze vorgestellt werden. Die wichtigsten 
Gründe für das nach wie vor noch weit verbreitete vorzeitige 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben einerseits und für das 
von immer mehr Menschen – aber nach wie vor noch im Min-
derheitenstatus – praktizierte „Länger Arbeiten trotz Rente“ 
andererseits, werden dargelegt und mit empirischen Daten 
hinterlegt. Es zeigen sich erhebliche soziale Ungleichheiten 
in den Realisierungsbedingungen und -chancen von frühem, 
gesetzlich vorgegebenem („Rente mit 67“) und hinausge-
schobenem Renteneintritt. Da in der politischen Diskussion 
hierzulande die Vorstellung dominiert, länger arbeiten zu sol-
len, stehen die Realisierungschancen dazu im Vordergrund 
der nachfolgenden Ausführungen. Die Einschätzung fällt 
dann vorsichtig optimistisch aus, wenn vorausgesetzt wer-
den kann, dass die „Rahmenbedingungen dafür stimmen“ 
(was allerdings nicht im Selbstlauf erfolgt, sondern politisch 
gestaltet werden muss, wovon nicht per se ausgegangen 
werden kann). Es folgen – basierend auf empirischem Daten-
material – Ausführungen zur Antizipation des „Ruhestandes“, 
zu Plänen und zu Erwartungen, die bei den Betroffenen 
überwiegend positiv sind, was dann aber für die konkreten 
Realisierungswahrscheinlichkeiten nur bedingt zutrifft. Die 
Möglichkeiten individueller Vorbereitungsoptionen werden 
vor diesem Hintergrund differenziert eingeschätzt, zumal 
Ruhestandsentscheidungen stets im Kontext betrieblicher, 
arbeitsmarktpolitischer und allgemein gültiger gesetzlicher 
/ tarifvertraglicher Rahmenbedingungen zu interpretieren 
sind, die in sehr vielen Fällen gar keinen Gestaltungsspiel-
raum für individuelle Einflussnahme lassen. Es gibt keine 
„optimale“ individuelle Vorbereitungsstrategie, wobei auch 
hier Strukturen sozialer Ungleichheit erkennbar sind. Plä-

FACHVORTRÄGE

diert wird für förderliche betriebliche Rahmenbedingungen, 
die einen Berufsaustritt in Würde bzw. die Realisierung eines 
Prozesses der „individuellen Wohlfahrtsoptimierung“ über-
haupt erst einmal zulassen. Plädiert wird weiterhin für eine 
sozialversicherungsrechtlich abgesicherte Flexibilisierung 
des Berufsaustrittszeitpunktes. Der Beitrag schließt mit eini-
gen Hypothesen und Erkenntnissen zum Zusammenhang 
von Lebensqualität, Lebenszufriedenheit und Gesundheit in 
einer „Ruhestandsphase“, die immer mehr durch soziale Un-
terschiede gekennzeichnet sein wird, ab. Die soziale Differen-
zierung des Alters hat längst auch die Berufsaustrittsphase 
erfasst.

Literatur beim Verfasser
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Betriebliches Gesundheitsmanagement – Länger Gesund arbeiten
Moderation: Janna Stern, Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V.

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist eine Frage, 
die der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt im Jahr 2014 
aufgeworfen hat: „Wie können beispielsweise Schlosser, Gie-
ßer oder Arbeitnehmer*innen in einem anderen Beruf des 
produzierenden Gewerbes, der mit großen körperlichen Be-
lastungen verbunden ist, bis zum Rentenalter gesund und 
motiviert weiterarbeiten?“ Diese Frage führt dazu, erst einmal 
einen Überblick über das Rentenalter zu geben. Es gibt ver-
schiedene Rentenformen und verschiedene Altersgrenzen. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass a) die Re-
gelaltersgrenze sukzessive erhöht wird und b) der vorzeitige 
Bezug von Renten mit einem Abschlag von 0,3 % für jeden 
Monat vorzeitiger Inanspruchnahme der Rente verbunden 
ist. Das tatsächliche Renteneintrittsalter liegt aktuell für viele 
Arbeitnehmer*innen unterhalb der Regelaltersgrenze. So 
lag das mittlere Austrittsalter aus sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung im Jahr 2010 für ältere Beschäftigte des 
Geburtsjahrgangs 1945 bei 60,5 Jahren, für die 1948 Gebo-
renen bei 61,7 Jahren.  Im Folgenden wird kursorisch gegen-
übergestellt, wie sich die Arbeitswelt heute darstellt und was 
aus wissenschaftlicher Perspektive erforderlich ist, damit die 
Beschäftigten gesund und leistungsfähig bis zum Rentenein-
trittsalter arbeiten können. 

Zunächst ein Blick auf die Arbeitspolitik. Wie kann die heutige 
Praxis beschrieben werden? Gibt es alternsgerechte oder we-
nigstens altersgerechte Arbeitsbedingungen? Vermutlich nur 
in wenigen Fällen. Befragungen kommen zu dem Ergebnis, 
dass es durchaus einzelne Bereiche mit alters- oder alterns-
gerechter Arbeitsgestaltung gibt.  Dabei handelt es sich aller-
dings meist um Insellösungen. Dies ist auch dadurch zu erklä-
ren, dass in vielen Organisationen ein Silodenken vorherrscht, 
Abteilungen und Hierarchieebenen arbeiten häufig nebenei-
nander statt miteinander arbeiten. In vielen Organisationen 
gibt es ungeklärte Schnittstellen zwischen den Abteilungen 
bzw. den Zuständigen für die Arbeitsvorbereitung, den Ar-
beitsschutz, das betriebliche Gesundheitsmanagement, die 
Personal- und Organisationsentwicklung, das betriebliche 
Eingliederungsmanagement  sowie die IT- und Technikabtei-
lung. Eine systematische und langfristig ausgerichtete alters- 
und alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

FORUM 1

Input: Alterns- und altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung –  
Ansatzpunkte für ein langes Arbeitsleben
Dr. Götz Richter, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

ist angesichts der fragmentierten Zuständigkeiten kaum zu 
realisieren. Aber nicht nur auf der betrieblichen Ebene, auch 
bei den Sozialversicherungen herrscht Fragmentierung. Mit 
dem Präventionsgesetz gibt es einen Versuch,  diese Frag-
mentierung zu überwinden, indem Gremien geschaffen und 
gemeinsame Pläne entwickelt werden. Allerdings bleibt frag-
lich, wie die Krankenkassen auf betrieblicher Ebene erfolg-
reich in Sachen Prävention kooperieren sollen, wenn sie in 
einen Wettbewerb um Mitglieder und Kostenleistungsrelati-
onen gestellt sind. 

Was ist aus arbeitspolitischer Sicht erforderlich, damit alters- 
und alternsgerechte Arbeitsbedingungen geschaffen und 
kontinuierlich weiterentwickelt werden? Zuerst zu nennen ist 
die Annahme des Themas durch das Topmanagement, durch 
Geschäftsführer und Inhaber. Nur wenn die Spitze der be-
trieblichen Hierarchie Ressourcen und Aufmerksamkeit be-
reitstellt kann die Arbeitswelt alters- und alternsgerecht um-
gestaltet werden. Weiterhin erforderlich ist eine Kooperation 
zwischen Personalleitung, Bereichsleitung und Interessen-
vertretung. Nur aus der Personalabteilung heraus kann die 
erforderliche Umgestaltung von Arbeitsprozessen und Ar-
beitsplätzen nicht geleistet werden. Ohne die Beteiligung der 
Bereichs- oder Produktionsleitungen ist die alternsgerechte 
Arbeitswelt nicht zu verwirklichen. Schließlich geht es darum, 
eine Balance (oder einen Fit)  zwischen den Fähigkeiten und 
Ressourcen der Beschäftigten sowie den Anforderungen der 
Arbeit herzustellen. Und diese Balance herstellen und wei-
terentwickeln können weder die Referenten in HR noch die 
Assistenten von Vorständen oder auch Betriebsräte. Gefor-
dert sind die Expertise und Verantwortung der operativen 
Führungskräfte und der Produktions- und Leistungsverant-
wortlichen. Fragmentierung muss durch eine durchgängige 
Orientierung auf den Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungs-
fähigkeit ersetzt werden. Dazu liegt mit dem von Prof. Ilmari-
nen entworfenen  „Haus der Arbeitsfähigkeit“ ein erprobtes 
Modell vor.  Auf der Ebene der Sozialversicherungen wäre 
eine wichtige Maßnahme die Erweiterungen der Zuständig-
keit der Agentur für Arbeit um den Aspekt Qualifizierung von 
Beschäftigten vor Eintritt von Arbeitslosigkeit oder gesund-
heitlichen Problemen. Bildung und Qualifizierung haben ein 
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großes präventives Potenzial (INQA 2016). Um Beschäftigte 
nicht erst in qualifikatorische bzw. gesundheitliche Sackgas-
sen laufen zu lassen ist es erforderlich, hier frühzeitig und 
kontinuierlich Beratung anzubieten. 

Nun zur Arbeitsgestaltung in der Produktion: Was charakte-
risiert die Arbeitsbedingungen? Welche Signale geben die 
Rahmenbedingungen? Zum Einstieg ein kurzes Zitat eines 
älteren Werkers aus einer Automobilfabrik. „Die Arbeit war 
nicht unbedingt körperlich schwer, schwer war der starre 
Takt!“ Dieses Zitat bringt zum Ausdruck, dass an vielen Indus-
trie- und Montagearbeitsplätzen die körperliche Schwere der 
Arbeit zurückgegangen ist. Während zum Beispiel im Hand-
werk schweres Heben und Tragen noch an der Tagesordnung 
ist und sich möglicherweise auch nie ganz vermeiden las-
sen wird, sind in vielen Industriebetrieben die Arbeitsplätze 
heute körperlich sehr viel weniger fordernd als noch vor 20 
Jahren. Charakteristisch für viele Montagelinien bei Herstel-
lern und Zuliefern sind Taktzeiten von 60 bis 120 Sekunden. 
Diese kurzen Taktzeiten lassen nur repetitive Arbeitstätig-
keiten zu.  Zudem ist der Takt „starr“ und der Beschäftigte 
hat keinen Einfluss auf die auszuübende Tätigkeit. Bei knapp 
der Hälfte der Arbeiter (47 %) in der Automobilindustrie ist 
die Arbeitsdurchführung in allen Einzelheiten vorgeschrie-
ben. Häufig anzutreffen sind auch einseitige Belastungen. 
Vielfach erscheint es für Beschäftigte (zumindest kurzfristig) 
finanziell lohnenswert, sich mit Arbeitsbedingungen zu ar-
rangieren, die auf lange Sicht wenig gesundheitsgerecht 
sind. Zuschläge für Nacht- und Schichtarbeit machen es für 
viele Arbeitnehmer*innen attraktiv, solange wie es geht in 
Nacht- und Schichtarbeit zu arbeiten. Akkordlöhne geben 
einen starken Leistungsanreiz und sorgen dafür, dass Durch-
laufzeiten niedrig gehalten werden. Zudem zeigt die betrieb-
liche Praxis, dass vorhandene Arbeitshilfen vielfach nicht ein-
gesetzt werden. 

Was wäre erforderlich, damit Beschäftigte in der Produktion 
auch in ihren sechziger Lebensjahren gesund und leistungs-
fähig arbeiten können? Es wären also Entgeltregelungen 
erforderlich die alternskritische Arbeitsbedingung finanziell 
nicht aufwerten. Erforderlich wäre vor allem, dass Arbeits-
prozesse so organisiert werden, dass Belastungswechsel er-
reicht werden. Einseitige Belastungen sollten zurückgefahren 
werden – nicht nur mit Blick auf eine Schicht oder einen Ar-
beitstag, sondern auch mit Blick auf längere Phasen des Er-
werbslebens. Als weiteres wichtiges Kriterium hat sich Hand-
lungsspielraum erwiesen. Der „starre Takt“ sollte überwunden 
oder zumindest perforiert werden, so dass im Arbeitsprozess 
Entscheidungschancen eröffnet werden. Alternsgerechtes 
Arbeiten braucht alternsgerechte Personalführung, die Bela-
stungswechsel im Arbeitsalltag ermöglicht und Beschäftigte 
unterstützt.  

Mit Blick auf die Personalarbeit lässt sich ebenfalls nachzeich-
nen, wo Handlungsbedarf besteht. In den Betrieben herr-
schen heute vielfach noch stereotype Muster von Erwerbs-
verläufen vor. Deutlich wird das daran, dass bei Einstellungen 
„lineare Lebensläufe“ bevorzugt werden. Die „Kaminkarriere“ 
ist in weiterhin das Leitbild. Individuelle Lebenssituationen 
finden wenig Berücksichtigung. Was wäre erforderlich? Er-
forderlich wäre eine Individualisierung der Personalarbeit. 
Dies sollte einhergehen mit einem systematischen Monito-
ring von personellen Ressourcen und Arbeitsanforderungen. 
Konkret gemeint ist die Durchführung von Altersstrukturana-
lysen, in denen die aktuelle Altersstruktur und die Prognosen 
auf der Ebene von Organisationseinheiten analysiert werden. 
Gemeint ist die Durchführung von Qualifikationsbedarfsana-
lysen ebenfalls auf dieser Ebene. Mindestens genauso wich-
tig ist eine Analyse der Gefährdungen und Belastungen auch 
auf Ebene der Organisationseinheiten. Die Ergebnisse dieser 
Analysen müssen im Zusammenhang betrachtet und im Zu-
sammenhang mit der Unternehmensstrategie interpretiert 
werden – und damit kann eine strategische Personalplanung 
vorbereitet werden. Dann kann der Betrieb eine mittel- und 
langfristige Personalplanung entwickeln. Das ist auch schon 
das Stichwort für den nächsten Aspekt: die langfristige Per-
sonalarbeit. Heute fehlt es vielen Betrieben an einer langfri-
stigen Personalplanung. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der nicht übersehen werden 
darf, ist das Fortbestehen von Altersstereotypen. Schon an-
gesprochen worden sind die  Schornsteinkarrieren. Dazu 
gehört auch die betriebliche Übung, bestimmte Karriere-
schritte an bestimmte Alterszugehörigkeiten zu koppeln. 
Genauso wie auch der Fixierung auf die Gewinnung junger 
Mitarbeiter*innen bei Neueinstellungen genannt werden 
muss. Altern wird immer noch mit Leistungsminderung asso-
ziiert. Die Altersstereotypen halten sich auch deshalb so hart-
näckig, weil es in den Betrieben oftmals nur geringe Kennt-
nisse über die vielfältigen Kompetenzen der Beschäftigten 
gibt. Die Dokumentation fachlicher und erst recht überfach-
licher Kompetenzen wird kaum gepflegt und aktualisiert . 
Was wäre erforderlich? Gebraucht werden Rekrutierungsstra-
tegien, die auch Älteren eine Chance geben. Allgemeiner  be-
deutet das mit der Einstellung von neuen Mitarbeiter*innen 
die Idee zu verbinden, Chancen zu geben, also weg zu gehen 
von der Bestenauswahl und sich hin zu entwickeln zu einer 
Auswahl, die als Suche nach dem oder der „Richtigen“ be-
zeichnen könnte. Sicherlich erforderlich ist auch die Entwick-
lung neuer Karrierewege. Ein wichtiger Aspekt ist die Schaf-
fung von horizontalen Karrierewegen. Karriere muss nicht 
immer von unten nach oben führen. 
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Erfolgversprechende Strategien der Arbeitsgestaltung be-
rücksichtigen folgende Elemente: Die Arbeitsorganisation 
ermöglicht und fördert Belastungswechsel, die Arbeitsplät-
ze sind entsprechend der ergonomischen Kenntnisse und 
Möglichkeiten menschengerecht gestaltet. Es gibt in den 
Arbeitsaufgaben Handlungsspielräume zur selbständigen 
Gestaltung von Teilaufgaben und es gibt eine Förderung der 
Kompetenzen. Wenn zur Ausgangsfrage zurückgekehrt wird 
lassen sich folgende Leitlinien formulieren: Unumgänglich ist 
die ergonomische Gestaltung aller Arbeit. Das Arbeitsleben 
ist ein Langstreckenlauf: Die betriebliche Personalarbeit ge-
nauso wie die Sozialversicherungen müssen sich auf den ge-
samten Erwerbsverlauf fokussieren. Erforderlich ist ein kon-
tinuierliches Monitoring der betrieblichen Anforderungen 
und des individuellen Ressourcenprofils. Alternsgerechte Ar-

beitsgestaltung bezieht alle Beschäftigten ein und nutzt die 
Älteren als Experten. Was für die Älteren kurzfristig sinnvoll 
ist, ist für Jüngere und auch für den Betrieb langfristig von 
Vorteil.

Abschließend ein Blick in die Zukunft: Was brauchen wir, um 
allen Beschäftigten auch im produzierenden Gewerbe einen 
gesunden und leistungsfähigen Renteneintritt zu ermögli-
chen? Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für die Notwen-
digkeit einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung, arbeitspoli-
tische Strategien zur weiteren Umgestaltung der Arbeitswelt, 
mehr Verbindlichkeit, was die betriebliche Umsetzung der 
arbeitswissenschaftlichen Kenntnisse angeht und neue Kar-
rierewege.

Literatur beim Verfasser

Seit Mitte 2013 wird CARE vom Niedersächsischen Ministe-
rium für Inneres und Sport für die Landesverwaltung aufge-
baut und koordiniert. CARE bedeutet „Chancen auf Rückkehr 
ermöglichen“ und ist ein bundesweit einmaliges Angebot.  
Das Beratungs- und Serviceangebot bietet individuelle Un-
terstützung bei beruflichen und persönlichen Belastungen, 
die bei den Betroffenen zu psychischen Beeinträchtigungen 
oder Erkrankungen geführt haben.

Ziel des diagnostischen Beratungsgesprächs ist die Vermitt-
lung einer passenden Intervention, das kann z. B. eine ambu-
lante Psychotherapie oder eine stationäre Krankenhaus- oder 
Rehabilitationsbehandlung sein.

Die Inanspruchnahme des CARE-Beratungsangebots ge-
schieht freiwillig und wird selbstverständlich vertraulich be-
handelt.

CARE richtet sich an alle Beschäftigen der Niedersächsischen 
Landesverwaltung. Circa 240 000 Beschäftigte können von 
diesem dienststellenübergreifenden Angebot profitieren, 
und zwar unabhängig von ihrem Beschäftigtenstatus. Die 
darauf aufbauenden Schritte können jedoch, je nach Versi-
chertenstatus unterschiedlich sein.

Darüber hinaus können sich auch Führungskräfte oder Funk-
tionsträger, wie die Personalvertretungen mit allen Fragen 
aus der Vereinbarung nach § 81 NPersVG zu Arbeit und Ge-
sundheit an die CARE-Beratung wenden.

Im Forum werden die Ziele und Strukturen des neuen Bera-
tungsangebots in der Niedersächsischen Landesverwaltung 
vorgestellt. Frau Dörflinger wird über ihre Erfahrungen als 
CARE-Psychologin berichten.

Literatur beim Verfasserin

Praxisbeispiel: CARE (Chancen auf Rückkehr ermöglichen)
Sibylle Dörflinger, Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
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Betriebliches Gesundheitsmanagement ist heute ein unver-
zichtbarer Baustein der Personalarbeit.

Gründe und Motivation zur Einführung sind dabei nicht Fehl-
zeiten- und Kostensenkung, sondern vielmehr Arbeitnehmer-
bindung, Leistungserhalt, Führungskräfteverhalten, Kommu-
nikation, Nachhaltigkeit oder Chancen und Möglichkeiten 
sich dem demografischen Wandel zu stellen. Wurst-Stahlbau 
engagiert sich hier auf vielfältige Weise: Präventionsmaß-
nahmen in den Bereichen Rückenentspannung, Ergonomie, 
Schutzimpfung oder Seh- und Hörtests werden durch Work-
shops und weitere Angebote rund um Stressbewältigung, 
Burn-Out aber auch Sozialverhalten ergänzt. Vor über zehn 
Jahren mit einer Rückenschule begonnen kann Wurst-Stahl-
bau heute seinen Mitarbeiter*innen unterschiedlichste Ge-
sundheitsfördermaßnahmen anbieten.

Warum engagiert sich ein mittelständisches Unternehmen 
dermaßen?

Nach der ersten Mitarbeiterbefragung zeigten sich schnell 
die Themen mit dem größten Handlungsbedarf: Information-
Anreize-Kommunikation

Dieses Ergebnis führte zur umgehenden Einführung entspre-
chender Arbeitskreise und führte später zu einem Leitsatz 
des BGM:

Doch wie erreicht man zu ein anspruchsvolles Ziel?

Indem man sich den Herausforderungen stellt und BGM zur 
Chefsache macht. Denn neben der Schaffung eines ordent-
lichen Arbeitsfelds sind Vorgesetzten- und Führungsverhalten 
genauso wichtig wie Entwicklungsperspektiven, erfolgreiche 
Gesundheitsfördermaßnahmen und Arbeitsorganisation.

Einmal in Fahrt muss das BGM aktiv gelebt werden, damit die 
Mitarbeiter*innen sehen, dass sich was tut. Und nach den er-
sten Erfolgen sollte man am Ball bleiben, damit der Nutzen 
des BGM für das Unternehmen nachhaltig ist.

Praxisbeispiel: Wurst Stahlbau GmbH, Osnabrück
Thomas Sperveslage, Wurst Stahlbau GmbH

„Wir möchten, dass unsere Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter jeden Tag gerne zur Arbeit kommen!“
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Potenziale des Alters nutzen
Moderation: Sandra Exner, Landesagentur Generationendialog Niedersachsen 

FORUM 2

Gesellschaftliche Veränderungen, die insbesondere das Ar-
beitsleben betreffen, müssen in den Schulen besonders re-
flektiert werden. Elementare Schlüsselqualifikationen sind 
die Grundlage für eine berufliche Ausbildung und Eingliede-
rung in die Arbeitswelt.

An der Oberschule Spelle werden insbesondere durch in-
novative Schulkonzepte sowie schulische und außerschu-
lische Projekte, einerseits eine Verbesserung der schulischen 
Leistungen und andererseits die gezielte Vorbereitung auf 
die Berufsausbildung vorangetrieben.

Eine wichtige Funktion nehmen hierbei arbeitspädagogische 
Ansätze ein, die in Kooperation mit Berufsschulen und Betrie-
ben realisiert werden. Sie vermitteln Einblicke in Betriebe und 
Berufe und stellen eine Verbindung von Arbeiten und Lernen 
her. Dabei beziehen sie die Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler mit ein, motivieren sie zu schulischem Lernen und 
trainieren Schlüsselqualifikationen.

In diesem Zusammenhang wurde gemeinsam mit der Ma-
schinenfabrik Bernard Krone in Spelle die Schülerfirma „Re-
LaMa“ gegründet. Unter Anleitung und Betreuung ehema-
liger Mitarbeiter der Fa. Krone restaurieren bzw. reparieren 
die Schülerinnen und Schüler alte landwirtschaftliche Geräte 
und Maschinen und vermarkten sie anschließend.

Die Schülerfirma an der Oberschule Spelle:  
ReLaMa – Restauration von landwirtschaftlichen Maschinen
Helmut Klöhn, Initiator und schulischer Projektleiter der Schülerfirma ReLaMa

Unter lebensnahen Bedingungen eignen sich die Schüle-
rinnen und Schüler in ihrem eigenen „Mini-Unternehmen“ 
praxisbezogene Fähigkeiten und Kenntnisse an, mit denen 
sie sich  auf ihre Ausbildung und ihren späteren Beruf optimal 
vorbereiten können. Sie lernen den Alltag im Wirtschaftsle-
ben kennen, mit all seinen Anforderungen und Problemen, 
aber auch mit seinen Erfolgserlebnissen. Ganz nebenbei 
vermittelt dieses Projekt somit Schlüsselqualifikationen wie 
vernetztes Denken, vorausschauendes Handeln zur Struktu-
rierung der Arbeitsabläufe, Kreativität und Durchhaltevermö-
gen. Die Schülerinnen und Schüler lernen, Verantwortung zu 
übernehmen und im Team zu arbeiten. Dabei wird auch die 
Kommunikationsfähigkeit und Kritikfähigkeit entwickelt.

Den maximal 16 Schülern (gearbeitet wird in zwei Schichten) 
stehen insgesamt 5 Betreuer zur Verfügung – überwiegend 
ehemalige Mitarbeiter der Fa. Krone, die z. T. in ihrem aktiven 
Berufsleben noch selbst an den alten Maschinen und Trakto-
ren gearbeitet haben. Ihr fundiertes Wissen aus einem langen 
Berufsleben geben sie in der gemeinsamen Arbeit an die jun-
gen Menschen weiter – ein praxisnaher Erfahrungsaustausch, 
von dem beide Seiten profitieren. Dieser Austausch zwischen 
Jung und Alt bildet somit einen weiteren Schwerpunkt dieses 
interessanten Projektes.
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,,Ehrenamt ist Ehrensache’’– getreu diesem Motto wurde die 
Initiative Volkswagen pro Ehrenamt im Mai 2007 gegründet 
und die zuständige Geschäftsstelle in Wolfsburg eingerich-
tet. Hier werden gemeinnützige Aktivitäten, insbesondere an 
den Volkswagen Standorten, stärker in das Bewusstsein der 
Belegschaft gerückt und unterstützt.

Volkswagen fördert die eigene Lösungsfindung, um nachhal-
tige Strukturen zu entwickeln, und legt großen Wert darauf, 
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Es handelt sich hierbei um ein 
Projekt, das für alle Mitarbeiter*innen – vom Auszubildenden 
bis zur Rentner*in – aus allen gesellschaftlichen Kreisen die 
sinnstiftende Wirkung ehrenamtlicher Tätigkeit aufzeigt. Der 
Schwerpunkt richtet sich auf die Erweiterung des Horizontes 
durch direkte Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaft-
lichen Problemen. Es soll unter anderem, soziales Wissen im 
Unternehmen anreichern und die Fähigkeit zur Mitarbeit 
stärken. Daraus ergeben sich für das Unternehmen sowie für 
alle Mitarbeiter*innen, positive Auswirkungen für den beruf-
lichen Werdegang.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur aktiv beschäf-
tigte Mitarbeiter*innen, sondern auch ehemalige 
Mitarbeiter*innen. Etwa 7.000 Beschäftigte bei Volkswagen 
in Deutschland waren und sind von den Änderungen der 
Rahmenbedingungen zur Altersteilzeit und sukzessiven Ein-
führung der Rente mit 67 für deutsche Arbeitnehmer*innen 
betroffen. Daher geht es bei Volkswagen pro Ehrenamt auch 
darum, ausscheidende Mitarbeiter zu begleiten und die sinn-
stiftende Wirkung von Ehrenämtern aufzuzeigen. Zusätzlich 

Praxisbeispiel: Volkswagen pro Ehrenamt
Ralf Thomas, Volkswagen AG

zur Spitzenpersonalarbeit während der aktiven Phase berei-
ten die Personalreferenten alle Mitarbeiter*innen, etwa zwei 
Jahre vor deren Altersaustritt bei Volkswagen, auf den dritten 
Lebensabschnitt vor. Um einerseits der Sinnentleerung nach 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses vorzubeugen, 
aber andererseits auch eine neue Herausforderung für die 
Zeit nach der aktiven Laufbahn anzubieten, werden spezielle 
Einsatzmöglichkeiten und Perspektiven zum Beispiel in Schu-
len als Lesepaten oder Mediatoren aufgezeigt. Durch diesen 
Ansatz wurde die Idee des konzerninternen Senior-Experten 
Einsatzes entwickelt. Hierbei wird Mitarbeiter*innen die Gele-
genheit geboten, zeitlich befristet – nach den Regeln ehren-
amtlicher Tätigkeit – konzernintern, regional oder weltweit 
den Know-how-Transfer sicherzustellen oder ihr Erfahrungs-
wissen an andere weiterzugeben. Diese sogenannten Senior-
Experten fördern beispielsweise die Aus- und Weiterbildung 
an Schulen im Technik- und Mathematikunterricht sowie von 
Fach- und Führungskräften, sie geben Hilfe zur Selbsthilfe 
und tragen so mit ihren Erfahrungen, Fachkenntnissen und 
Talenten im In- und Ausland dazu bei, ein Stück Zukunft zu 
sichern.

Die für Volkswagen pro Ehrenamt eingerichtete Geschäfts-
stelle berät diese Mitarbeiter*innen umfassend über die Mög-
lichkeit von Ehrenämtern. Dies ist ein Schatz an Kompetenz, 
Erfahrung und Leistungsbereitschaft, den es auch in anderen 
Unternehmen zu heben lohnt. Mit derartigen Projekten kürt 
man gleich drei Gewinner: den Mitarbeiter*innen, die Gesell-
schaft und das Unternehmen.
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Psychische Gesundheit im Arbeitsleben erhalten und fördern
Moderation: Martin Schumacher, Landesagentur Generationendialog Niedersachsen

Durch den demografischen Wandel steigt nicht nur das 
Durchschnittsalter in der Bevölkerung an, auch am Arbeits-
markt nimmt der Anteil der älteren Erwerbspersonen zu. 
Diese Entwicklung wird zudem durch Reformen in der Ren-
ten- und Arbeitsmarktpolitik forciert, die darauf abzielen, 
mehr Ältere länger im Erwerbsleben zu halten. Entschei-
dende Grundbedingungen für das Gelingen dieser Strate-
gie sind allerdings eine ausreichend gute gesundheitliche 
Verfassung der Beschäftigten und Arbeitsbedingungen, die 
den Erhalt dieser Gesundheit ermöglichen. In den vergangen 
Jahren wurden neben physischen Belastungen speziell auch 
psychische Belastungsquellen in den Blick genommen. Ein 
Grund für die wachsende Sensibilität hinsichtlich psychischer 
Stressoren ist die gestiegene Relevanz psychischer Diagno-
sen im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen und im Rentenzugang 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. 

In dem Input werden auf Basis der BiBB/BAuA-Erwerbstäti-
genbefragung die gesundheitliche Situation und die Arbeits-
bedingungen der älteren Beschäftigten dargestellt1. Es han-
delt sich um eine wiederholt durchgeführte repräsentative 
Erhebung unter Erwerbstätigen, die wenigstens zehn Stun-
den in der Woche einer bezahlten Erwerbstätigkeit nachge-
hen. Der Datensatz bietet zahlreiche Informationen zu den 
Arbeitsbedingungen, den wahrgenommenen Belastungen 
und Beanspruchungen sowie zur gesundheitlichen Konstitu-
tion. 

In Bezug auf die psychischen Anforderungen wird die paral-
lele Betreuung verschiedenartiger Arbeiten bzw. Vorgänge 
in der Erhebung aus dem Jahr 2012 am häufigsten von den 
Befragten genannt. Nahezu unabhängig vom Alter berichtet 
mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen, dass sie dieser An-
forderung im Arbeitsleben häufig ausgesetzt sei. Ebenfalls 
hoch ist der Anteil derjenigen, die sich häufig mit Termin- 
und Leistungsdruck konfrontiert sehen. Doch während die 
Herausforderung, häufig verschiedenartige Arbeitsvorgänge 

FORUM 3

Input: Arbeitsbedingungen und Gesundheit älterer Erwerbstätiger
Dr. Sarah Mümken, Jade Hochschule

zu betreuen, nur von etwa 30 % der Jüngeren und Älteren als 
belastend wahrgenommen wird, stellt ständiger Termin- und 
Leistungsdruck für über 60 % der Befragten eine Belastung 
dar. Wie auch bei den anderen Anforderungen liegen hier die 
Einschätzungen von jüngeren und älteren Erwerbstätigen 
überraschend nah beieinander (s. h. Abbildung 1). 

Obgleich sich die wahrgenommenen Anforderungen und 
Belastungen im Alter nur geringfügig unterscheiden, schät-
zen die Erwerbstätigen zwischen 55 und 59 Jahren ihre Ge-
sundheit schlechter ein und äußern häufiger Beschwerden 
als Jüngere. Die besten Ergebnisse hinsichtlich diverser Ge-
sundheitsindikatoren erzielen allerdings Erwerbstätige ab 60 
Jahre. Dies liegt jedoch vermutlich insbesondere daran, dass 
Personen, die wegen gesundheitlicher Einschränkungen 
aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, gar nicht mehr 
durch die Befragung erfasst werden. 

Der Beruf beeinflusst wie lange Beschäftigte im Erwerbs-
leben bleiben wollen und auch können. In Berufsgruppen, 
in denen ein hoher Anteil über eine schlechte Gesundheit 
klagt, ist der Wunsch nach einem vorzeitigen Erwerbsaustritt 
verbreitet und der tatsächliche Renteneintritt erfolgt früher. 
Die Motive für einen Vorruhestand unterscheiden sich je 
nach Beruf. Während bei den Professionen der Wunsch nach 
mehr Zeit für private Interessen von fast der Hälfte der Be-
fragten das Hauptmotiv ist, werden in landwirtschaftlichen 
Berufen zu mehr als 80 % gesundheitliche Gründe bezie-
hungsweise die anstrengende Tätigkeit angeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass wenn mehr Ältere länger ar-
beiten sollen, auch die Arbeitsbedingungen in jedem Alter 
gesundheitsgerecht gestaltet werden müssen. Hierbei ist 
eine alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
für alle Altersgruppen in vielen Bereichen dringender als 
altersspezifische Präventionsangebote!

Literatur bei der Verfasserin

1 Der Beitrag basiert maßgeblich auf folgender Veröffentlichung: Mümken, S. (2014). Arbeitsbedingungen und Gesundheit älterer Erwerbstätiger  
(Altersübergangs-Report 2014-03). Universität Duisburg-Essen. Verfügbar unter http://www.iaq.uni-due.de/auem-report/2014/2014-03/auem2014-03.pdf
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7

PSYCHISCHE ANFORDERUNGEN, 2012

Dr. Sarah Mümken

Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012; Mümken (2014)

in Prozent

Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012; Mümken (2014)

Abbildung 1: Psychische Anforderungen, 2012
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1. Altern – was ist das? 

» Altern kann auf verschiedenen Ebenen beschrieben wer-
den, bspw. auf biologisch-physiologischer, auf psycholo-
gischer oder auf sozialer Ebene. 

» Es gibt dabei keine allgemein anerkannte wissenschaft-
liche Definition – wichtig ist jedoch, dass Altern kein ein-
heitlicher, linearer und gleichmäßig verlaufender Prozess 
ist – es geht also nicht nur bergab, sondern die Abnahme 
an physischer Mobilität kann bspw. mit einer Zunahme an 
kommunikativen Fähigkeiten (z. B. Wortschatz, Fremd-
sprachen, Allgemeinbildung) einhergehen. 

2. Welche Rolle spielt das Altern im Arbeitskontext? 

» Beschäftigte zwischen 55 und 65 Jahren stellen in vielen 
Unternehmen eine immer größer werdende Gruppe an 
Beschäftigten dar. 

» Durch die veränderten Vorruhestandsregelungen müssen 
ältere Arbeitnehmer*innen zu einer veränderten Lebens-
perspektive finden, in der die längere Arbeitszeit berück-
sichtigt wird. 

» Ebenso sind die Unternehmen angehalten, diese Verän-
derungen in der Lebensplanung mit zu fördern – Bil-
dungs- und arbeitsmedizinischen Maßnahmen kommt 
hier eine große Bedeutung zu. 

Dabei stellen sich dem Unternehmen verschiedene Fragen: 

» Fordern und Fördern – Welche speziellen Bedürfnisse 
haben ältere Arbeitnehmer*innen? Welche Auswirkungen 
hat das auf die Produktivität? 

» Erfahrung, langjährig gepflegte Netzwerke, Disziplin und 
die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen – Wie 
kann ich die Kompetenzen der Älteren am besten nutzen? 

Praxisbeispiel: Psychische Gesundheit älterer Beschäftigter fördern
Dr. Sabine Rehmer, IGO – Institut für Gesundheit in Organisationen

3. Unsere praktische Beachtung des „Alterns“ bei der För-
derung der psychischen Gesundheit älterer Beschäftigter 
in Unternehmen? 

» Erhalt der Produktivität und Nutzung spezifischen 
Wissens: im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastung werden Ältere (Gruppen 55+ und 62+) 
als spezifische Gruppen analysiert, woraus spezifische 
Maßnahmen für ältere Beschäftigte entwickelt werden 
können 

» Unterstützung des Übergangs in den Ruhestandes mit 
unserem betrieblichen Gesundheitskurs: „Ruhestand und 
plötzlich 24 Stunden Freizeit – ohne Lebenskrise in den 
Ruhestand“ 

»  Betriebliche Veranstaltungen zur Förderung des eh-
renamtlichen Engagements nach der Beendigung der 
beruflichen Tätigkeit – auf lokaler Ebene mit Agenturen 
für Freiwilligenarbeit

Literatur bei der Verfasserin
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Die Herausforderung

Die aktuellen Arbeitsbedingungen im Krankenhaus werden 
von immer mehr Mitarbeiter*innen als (extrem) belastend 
empfunden. Dies äußert sich zunächst in steigenden Fehl-
zeiten (Absentismus). Viele Probleme aber sind auf den er-
sten Blick nicht zu erkennen, da die Beschäftigten anwesend 
sind, ihr volles Leistungspotenzial aber nicht ausschöpfen 
(Präsentismus). Fraglich ist, wie wir die Belastungssteige-
rungen reduzieren können und was wir tun müssen, damit 
die Belastungen nicht zu Krankheiten führen. 

Das Konzept

Um Belastungen zu reduzieren, müssen wir sie kennen 
und wissen, welche Optionen zur Reduzierung zur Verfü-
gung stehen. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht jede 
Belastung bei jedem Menschen zur Krankheit führt. Es gibt 
vielmehr auch gegenteilige Beispiele, in denen die Mitarbei-
tenden aus einer Belastung gestärkt hervorgehen. Deshalb 
ist zunächst die Frage zu klären, wann eine Belastung krank-
macht und wann das nicht der Fall ist. 

Wenn wir Belastungen ausgesetzt sind, nehmen wir eine 
subjektive Bewertung vor. Wir fragen uns, ob unsere Res-
sourcen (eigene Ressourcen, die Führungskraft, das Team, 
die Unternehmenskultur) ausreichen, um diese Belastungen 
erfolgreich zu bewältigen. Führt diese Prüfung zu einem 
positiven Ergebnis, sehen wir die Belastung als Herausfor-
derung an, bewältigen diese Herausforderung und gehen 
gestärkt aus der Belastungssituation hervor. Führt diese Prü-
fung aber zu einem negativen Ergebnis, zeigen sich negative 
Beanspruchungsfolgen und wir werden krank. Krankheit 
entsteht also immer dann, wenn wir einer Belastung aus-
gesetzt sind und nicht glauben, dass unsere (eigenen und 
betrieblichen) Ressourcen ausreichen, um diese Belastung 
erfolgreich zu bewältigen.

Wir haben also neben der Reduzierung der Belastungen 
eine weitere Herausforderung. Wir müssen die individuellen 
Ressourcen der Mitarbeiter*innen und die Unternehmens-
ressourcen stärken.

Das strukturelle Vorgehen gliedert sich in vier Phasen:

• Diagnostik

• Therapieentwicklung

• Therapieanwendung

• Evaluation

Praxisbeispiel: Klinikum Region Hannover GmbH
Michael Born, Klinikum Region Hannover GmbH 

Als wesentliche Diagnostikinstrumente stehen uns zur 
Verfügung:

• Die Fehlzeitenauswertung

• Das BEM-Verfahren gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX

• Das Überlastverfahren

• Die Einführung des Personen-und Betriebsradars

• Die Messung des Arbeitsbewältigungsindexes

• Die psychische Gefährdungsbeurteilung

• Die Erkenntnisse der Arbeitsmedizin und der Arbeitssi-
cherheit

• …

Die Handlungsnotwendigkeiten zum Erhalt und zur Förde-
rung der Gesundheit haben wir wie folgt definiert:

• Belastungen messen und reduzieren

• Körperliche und psychische Ressourcen stärken

• Führungsqualität verbessern

• Teamressourcen stärken

• Gesundheitsförderliche Unternehmenskultur entwickeln

Folgende Therapiemaßnahmen kommen zur Anwendung:

• Schulung der Führungskräfte mit der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zu ressourcen-
schonenden Restrukturierungsprozessen

• Einführung gesundheitsfördernder Dialoge

• Einführung Personen- und Betriebsradar (WAI 2.0)

• Angebote für Beschäftigte zum Ressourcenaufbau

• Arbeitsbewältigungscoaching

• Demografie orientierte Arbeitsplatzgestaltung

• Wiedereingliederung in das Arbeitsleben und an den 
Arbeitsplatz

• Schnelle und konsequente psychotherapeutische Versor-
gung.
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Folgende Therapiemaßnahmen möchte ich detaillierter 
vorstellen:

Ressourcenschonende Restrukturierungsprozesse

Es gibt inzwischen umfangreiche Forschungsergebnisse, die 
beschreiben, mit welchen Belastungen Restrukturierungs-
prozesse verbunden sind. Es geht dabei nicht nur um die 
Belastungen für die Mitarbeiter*innen, die ihren Arbeits-
platz verlieren. Es geht auch um die Auswirkungen für die 
sogenannten „Überlebenden“, also diejenigen Beschäftigten, 
die nach den Restrukturierungsprozessen im Unternehmen 
verbleiben. Auf der Grundlage eines von der BAuA entwi-
ckelten Konzeptes schulen wir unsere Führungskräfte darin, 
wie sie es schaffen, die Belastungen von Restrukturierungs-
prozessen so gering wie möglich zu halten.

Gesundheitsfördernde Dialoge

Bei steigenden Fehlzeiten führen viele Unternehmen 
Fehlzeiten- Gespräche ein und/oder erhöhen den Druck 
auf die abwesenden Mitarbeiter*innen. Das KRH orientiert 
sich am Konzept des psychologischen Arbeitsvertrages. Der 
psychologische Arbeitsvertrag beschreibt die individuellen 
Erwartungen bezüglich des wechselseitigen Gebens und 
Nehmens zwischen Arbeitnehmer*innen und Arbeitge-
benden. Er ist einem zeitlichen Wandel unterworfen. Mit 
den persönlichen Bedürfnissen oder gesundheitlichen 
Beschwerden der Arbeitnehmer*innen ändert sich deshalb 
auch die Bewertung dieses Vertrages. Dieser Bewertungs-
wandel kann zu einer Störung oder zu einer Aufhebung des 
psychologischen Arbeitsvertrages führen. 

Die Mitarbeitenden werden deshalb in vier Gruppen einge-
teilt. Die Differenzierung erfolgt zunächst danach, ob Mit-
arbeitende hohe oder niedrige Anwesenheitszeiten haben 
und ferner danach, ob der psychologische Arbeitsvertrag 
gestört oder geschlossen ist. Für jede dieser vier Mitarbeiter-
gruppen werden individuelle Dialogformen durchgeführt:

• Gesunde – Anerkennender Führungsdialog

• Gefährdete – Arbeitsbewältigungsgespräche

• Unstabile – Stabilisierungsgespräche

• Abwesende – Fehlzeiten-Gespräche.
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